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Neue Rechtsvorschriften

überblick über die Gesetzgebung 
im II. Quartal 1981
Der nachstehende Beitrag erstreckt sich auf die im Gesetz
blatt der DDR Teil 1 Nr. 10 bis 20 veröffentlichten Rechts
vorschriften*
Die Lösung der vom X. Parteitag der SED für den Zeitraum 
von 1981 bis 1985 vorgegebenen Aufgaben erfordert, die 
weitere Vervollkommnung der Leitung, Planung, Bilan
zierung und ökonomischen Stimulierung noch wirksamer 
auf die Förderung eines stabilen, hohen Wirtschaftswachs
tums, auf die umfassende Nutzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts sowie auf eine durchgreifende 
Steigerung der Qualität und Effektivität der Arbeit aus
zurichten. Hauptinstrument der Wirtschaftsführung ist der 
Fünfjahrplan, der die Hauptverflechtungen der materiellen 
Produktion mit den Arbeits- und Lebensbedingungen, ein
schließlich der erforderlichen territorialen Maßnahmen, 
und andere wesentliche volkswirtschaftliche Zusammen
hänge zum Ausdruck bringt. Fünf jahrplan und Jahres
volkswirtschaftspläne sind als einheitliche Dokumente zu 
behandeln, deren Aufgaben in ihrem grundsätzlichen Ge
halt stets aufeinander abgestimmt sein müssen.

Ше АО über die Ergänzung der Ordnung der Planung 
der Volkswirtschaft der DDR 1981 bis 1985 vom 30. April 
1981 (GBl. I Nr. 14 S. 149) ist zusammen mit der Planungs
ordnung vom 28. November 1979 (GBl.-Sdr. Nr. 1020 a—r)l 
die Grundlage für die Ausarbeitung des Fünfjahrplanes 
1981 bis 1985 sowie des Volkswirtschaftsplanes und des 
Staatshaushaltsplanes 1982. Die Festlegungen in der An
lage 1 zur АО enthalten — über die bereits mit der jetzt 
aufgehobenen АО über die Ausarbeitung des Volkswirt
schaftsplanes und des Staatshaushaltsplanes 1981 vom 
20. Juni 1980 (GBl. I Nr. 20 S. 195) wirksam gewordenen 
Ergänzungen der Planungsordnung hinaus — weitere we
sentliche Regelungen, die der von der Partei- und Staats
führung beschlossenen Qualifizierung der Leitung, Pla
nung und Bilanzierung entsprechen. So gibt es Verhal
tensanforderungen für die Ausarbeitung des Fünf jahr
planes und des Volkswirtschaftsplanes für das Jahr 1982 
nach Kombinaten in der Industrie und im Bauwesen. Zur 
zentralen volkswirtschaftlichen Beurteilung von Aufwand 
und Ergebnis für jedes einem Ministerium unterstellte 
Kombinat sind von den Ministerien nun Kennziffemüber- 
sichten zu erarbeiten. Die zuständigen Minister haben kurz
gefaßte Vorschläge für die weitere Arbeit zur Erreichung 
und Überbietung der staatlichen Aufgaben auszuarbeiten, 
die auf die Beseitigung ungerechtfertigter Niveauunter
schiede zwischen den Kombinaten gerichtet sind.

Die Nomenklaturen für die staatlichen Plankennziffern 
und für die ökonomischen Planinformationen werden er
gänzt oder verändert. In den Erläuterungen zu den Kenn
ziffern wird eine Definition über ein neuentwickeltes 
Erzeugnis gegeben und zugleich bestimmt, daß die in den 
Definitionen für Planung, Rechnungsführung und Statistik 
(Ausgabe 1980, Teil 2, S. 150) getroffene Festlegung für 
weiterentwickelte Erzeugnisarten nicht mehr anzuwenden 
ist. Auch die Betriebszuordnung hat in den Planentwürfen 
für den Fünf jahrplan nach dem Stand vom 1. Januar 1982 
zu erfolgen. Das ist insbesondere für die zu bildenden 
bezirksgeledteten Kombinate wichtig, die ebenfalls Fünf
jahrpläne ausarbeiten, obwohl sie zu den Betrieben gehö
ren, die nur in reduziertem Umfang planen.

Aus der Vielzahl der neuen Ergänzungen zu fast allen 
Teilen der Planungsordnung sollen hervorgehoben werden:
— die Ausarbeitung des Nachweises über die ökonomischen 

Effekte aus der Anwendung der Mikroelektronik;
— die Regelungen über die straffe staatliche Leitung bei 

der Durchführung der Investitionsvorhaben und der 
Verwendung des Staatsfonds Bau sowie die Festlegung, 
daß weder die Investitionsauftraggeber, und deren 
übergeordnete Organe noch die bilanzierenden Organe 
und Baukombinate bzw. -betriebe berechtigt sind, Ände
rungen der bestätigten Investitionsvorhaben und des 
beauflagten Staatsfonds Bau sowie der dazu vom

Ministerrat getroffenen Entscheidungen vorzunehmen;
— der Vorrang von Wissenschaft und Technik bei der Pla

nung und Venhaltensanforderungen für die Lösung von 
Aufgaben der Staatsaufträge Wissenschaft und Technik;

— die Arbeit mit Vorgaben und Übersichten für die 
Arbeitszeit-, Material- und Energieeinsparungen durch 
Maßnahmen des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts für die einzelnen Jahre des Fünf jahrplanes;

— die Planung der Normative des Energie-, Material- und 
Verpackungsmittelverbrauchs;

— die neue Arbeitsweise bei der Material-, Ausrüstungs
und Konsumgüterbilanzierung, die sich insbesondere 
aus der verstärkten Durchsetzung des demokratischen 
Zentralismus in der Bilanzierung ergibt;

— die Gewährleistung einer einheitlichen und komplexen 
Planung des Außenhandels durch das Ministerium für 
Außenhandel unter Berücksichtigung der veränderten 
Unterstellung von Außenhandelsbetrieben.

*

Auf dem X. Parteitag der SED wurde betont, daß die Nut
zung des Bodens größte Aufmerksamkeit erfordert und daß 
die Verwendung von land- und forstwirtschaftlichem 
Boden für andere Zwecke auf das unumgängliche Maß 
beschränkt werden muß.2 Mit der VO zum Schutz des land- 
und forstwirtschaftlichen Bodens und zur Sicherung der 
sozialistischen Bodennutzung — BodennutzungsVO — vom 
26. Februar 1981 (GBl. I Nr. 10 S. 105) und der gleichzeitig 
damit erlassenen 2. DB zur BodennutzungsVO — Änderun
gen der Nutzungsarten und der Kuiturarten und der Nut
zungsrechtsverhältnisse sowie Zustimmung zur Mitnutzung 
und zur Beschränkung der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung und zum Entzug von Boden, Gebäuden und An
lagen — vom 26. Februar 1981 (ЬВІ. I Nr. 10 S. 114) werden 
bessere rechtliche Voraussetzungen für die volle und ratio
nelle Nutzung des land- und forstwirtschaftlichen Bodens 
geschaffen.

Ausgehend von dem Verfassungsgrundsatz (Art. 15), daß 
der Boden zu den kostbarsten Naturreichtümem gehört und 
als Hauptproduktionsmittel der Landwirtschaft zugleich 
die entscheidende Basis für die Ernährung der Bevölkerung 
und eine wichtige Rohstoffquelle für die Volkswirtschaft 
ist, enthält die BodennutzungsVO im Komplex Aufgaben, 
Rechte und Pflichten für die sozialistischen Landwirt
schaftsbetriebe, andere Nutzungsberechtigte am Boden, für 
zentrale und örtliche Staatsorgane sowie für Kombinate, 
Betriebe und Einrichtungen, die Boden für nichtlandwirt
schaftliche Zwecke beanspruchen, mitnutzen oder seine 
Nutzung beschränken.

Die sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe und die 
anderen Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, den Boden 
effektiv zu nutzen, die Bodenfruchtbarkeit zu steigern und 
alle Möglichkeiten zur planmäßigen Erweiterung der 
Bodenflächen, insbesondere des Ackerlandes, zu erschließen 
sowie die Erfordernisse der Landeskultur und des Umwelt
schutzes einschließlich des Gewässerschutzes zu gewähr
leisten.

Mit der VO wird darauf Einfluß genommen, die Leitung 
und Planung der Bodennutzung durchgehend weiter zu 
vervollkommnen. Im Vordergrund steht dabei die Zielset
zung, den gesellschaftlich nicht gerechtfertigten dauernden 
oder zeitweiligen Entzug von land- und forstwirtschaftlich 
genutztem Boden zu unterbinden. Dort, wo Möglichkeiten 
gegeben sind, ist die Mehrfachnutzung des Bodens zu 
sichern. Vermeidbare Störungen bzw. Beeinträchtigungen 
der land- und forstwirtschaftlichen Produktion sind auszu
schließen. Der Entzug von land- und forstwirtschaftlich 
genutztem Boden ist künftig nur im Rahmen staatlicher 
Plankennziffern möglich.

Die Verantwortung der örtlichen Räte zur Gewährlei
stung der sozialistischen Bodennutzung wird weiter er
höht. Die Räte bestimmen für ihr Territorium, ob und unter 
welchen Bedingungen Boden für nichtlandwirtschaftliche 
Zwecke entzogen werden darf. Unter Berücksichtigung 
der im Standortbestätigungs- und Standortgenehmigungs
verfahren getroffenen Festlegungen und Maßnahmen ent
scheiden darüber die Vorsitzenden der zuständigen Räte 
der Kreise bzw. der Vorsitzende des Rates des Bezirkes


